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Verordnung
Aktuell

Langfristiger Heilmittelbedarf –
Diagnoseliste ergänzt

12. Dezember 2024

Nur alle 12 Wochen ist eine ärztliche medizinische Kontrolle und eine erneute

Verordnung nötig.

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat beschlossen1, die 

Diagnoseliste  zum 1. Januar 2025 den ICD-10-Code aus dem 

Bereich der Muskeldystrophie zu ändern. 

Ergänzung der Diagnoseliste zum 1. Januar 2025

Diagnosegruppe

ICD-10-

Code
Diagnose

Physio-

therapie

Ergo-

therapie

Stimm-, 

Sprech-, Sprach-, 

Schlucktherapie

G71.0- Muskeldystrophie ZN/AT EN2/SB3 SC/SP6

1 https://www.g-ba.de/beschluesse/6619/

Hintergrund

Mit der durch die ICD-10-GM Version 2025 eingeführten neuen 5-Steller bei der Schlüssel-

nummer G71.0 Muskeldystrophie wird die maligne Muskeldystrophie [Typ Duchenne] von den 

sonstigen Muskeldystrophien abgegrenzt und eine spezifische Kodierung ermöglicht. Demnach 

ist der in der Anlage 2 der HeilM-RL geführte ICD-10-Code „G71.0“ entsprechend an die 

neue Systematik anzupassen. Bei dem neuen ICD-10-Code „G71.0-“ handelt es sich um eine 

Ausdifferenzierung bereits vorhandener Codeinhalte, womit keine Auswirkungen auf den 

Umfang der HeilM-RL sowie insbesondere der Anlage 2 verbunden sind.

https://www.g-ba.de/beschluesse/6619/
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Wir halten Sie up to date.

Ihre KVB

KVB Servicecenter

Kurze Frage – direkte Antwort

089 / 570 93 – 400 10

Mo - Do 7:30 - 17:30 Uhr und Fr 7:30 - 16:00 Uhr

KVB Beratungscenter 

Terminwunsch für ausführliche Beratung

→ www.kvb.de/mitglieder/beratung

Mo - Do 8:00 - 16:00 Uhr und Fr: 8:00 - 13:00 Uhr

Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen

Langfristiger Heilmittelbedarf – gelistete Diagnose

Leiden Patientinnen oder Patienten unter schweren funktionellen oder strukturellen Schädi-

gungen, bei denen das Therapieziel frühestens nach einem Jahr erreicht wird oder eine fort-

laufende Behandlung notwendig ist, kann ein langfristiger Heilmittelbedarf bestehen.

Sind Erkrankungen in der Diagnoseliste – einer Anlage der Heilmittel-Richtlinie – aufgeführt, 

besteht ein langfristiger Heilmittelbedarf. Ein entsprechender Antrag auf Genehmigung bei der 

Krankenkasse ist dann nicht erforderlich. 

http://www.kvb.de/mitglieder/beratung
http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen
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